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Luft im Kessel und in den Zügen darf an der 
Arbeitsstelle 50°C nicht übersteigen. Bei der Be
fahrung der Dampfkessel sind die Arbeitsschutz
bestimmungen zu beachten.

(6) Kesselstein und Schlamm sind aus dem Kessel 
gründlich zu entfernen. Der Kesselstein darf nicht 
mit zu scharfen Werkzeugen abgeklopft werden.

(7) Die Züge und die äußeren Kesselwandungen 
sind gründlich von Flugasche und Ruß zu reinigen.

(8) Nach jeder Reinigung haben die Kesselwärter 
oder andere hierzu geeignete Personen den Kessel 
und seine Feuerzüge zu befahren und genau zu 
untersuchen. Dabei sind besonders stark be
anspruchte Stellen, z. B. Krempen an Böden, 
Kammerhälse und Stutzen, Niet- und Schweiß
nähte, Durchgangsöffnungen der Wasserstandsvor
richtungen, die Mündungen der Speise- und Ent
leerungsvorrichtungen, sorgfältig auf ihren Zustand 
zu prüfen. Mängel sind der Betriebsleitung zu 
melden (vgl. § 3 Abs. 11).

(9) Beim etwaigen Anstrich des Kesselinnern ist 
mit Vorsicht zu verfahren. Der Anstrich ist mög
lichst dünn aufzutragen. Kessel-Innenanstrichmittel 
müssen durch das Ministerium für Arbeit, Tech
nische Überwachung, zugelassen sein.

(10) Zur Beleuchtung beim Befahren der Kessel 
und Züge dürfen leicht entzündliche Brennstoffe 
nicht benutzt werden. Bei Benutzung elektrischer 
Lampen und Werkzeuge ist darauf zu achten, daß 
die Handlampen und Kabel dem Vorschriftenwerk 
Deutscher Elektrotechniker* entsprechen. Die Lam
pen müssen mit einem sicher befestigten Über
glas mit Scliutzkorb versehen sein und dürfen keine 
Schalter haben. Die Spannung muß durch Schutz
transformatoren oder Umformer auf 42 V oder 
weniger herabgesetzt werden. Der Schutztrans
formator oder Umformer muß außerhalb der Kessel 
unmittelbar an der festverlegten Netzleitung oder 
nahe am Stecker angeschlossen sein.

(11) Bei der Reinigung eines Kessels sind die Aus- 
rüstungs- und Zubehörteile zu untersuchen und er
forderlichenfalls instand zu setzen. Mängel sind der 
Betriebsleitung zu melden.

Zusätzliche Vorschriften für bewegliche Kessel

§ 5
(1) Unter Dampf stehende, abgestellte bewegliche 

Kessel müssen durch Beobachtung oder in sonstiger 
Weise so gesichert sein, daß Unbefugte sie nicht in 
Betrieb setzen können. Das Hauptdampfventil oder 
der Regulator müssen geschlossen, die Steuerung 
in Ruhe gesetzt und etwa vorhandene Bremsen 
angezogen sein.

(2) Die Kohlenvorräte sind so zu lagern, daß sie 
gegen Erhitzung durch ausstrahlende Wärme ge
schützt sind.

Zusätzliche Vorschriften für Sehsffskessel 
bei der Verwendung salzhaltigen Wassers

§ 6
Der Salzgehalt des Kesselwassers ist mindestens 

alle 4 Stunden mit Hilfe des Salinometers und

* Zu beziehen durch: Staatssekretariat für Kohle und
Energie — Hauptverwaltung Kohle, Berlin W 1,

Leipziger Straße 5—7.

Thermometers festzustellen. Er darf nur aus
nahmsweise die Höchstgrenze von 3 bis 4% er
reichen. Steigt der Salzgehalt höher, so ist abzu
schäumen.

Kohlenlagerung und Förderung

§ 7
(1) Für die Lagerung der Kohlen sind die Hin

weise des Merkblattes für Kohlenlagerung der 
Deutschen Handelszentrale Kohle zu beachten*.

(2) Bei der Lagerung von Brennstoffen ist zu 
beachten, daß die Förderanlagen und deren Um
gebung so oft gereinigt werden, daß ein Ansammeln 
von Kohlenstaub und Abrieb vermieden werden. 
Die Anlagen sind entsprechend dem Anfallen zu 
reinigen Das gleiche gilt für Bunkerboden, Kessel
haus und evtl, angrenzende Räume.

Berlin, den 7. Juni 1952
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Die Kesselanlagen besser zu pflegen, zu erhalten uhiw 
und Störungen, Schäden und Unfälle in ihrer Zahl ?2

er“ 
und Auswirkung weitestgehend herabzumindern 
sowie eine bessere wirtschaftliche Verwendung der 
Brennstoffe zu erzielen, erfordert die Qualifikation 
der mit der Bedienung von Dampfkesseln beauf
tragten Personen durch einheitlich geregelte Aus
bildung. Die Ausbildung muß in Lehrgängen er
folgen und mit staatlicher Prüfung abschließen.
Nach bestandener Prüfung wird dem Lehrgangs
teilnehmer ein Zeugnis ausgehändigt, das den In
haber berechtigt, Kesselanlagen als verantwort
licher Kesselwärter selbständig zu bedienen.

Auf Grund des § 49 Abs. 1 der Verordnung vom 
25. Oktober 1951 zum Schutze der Arbeitskraft 
(GBL S. 957) wird darum für die Durchführung 
von Kesselwärter-Lehrgängen und die Zulassung 
der Teilnehmer zu diesen Lehrgängen folgende 
Bestimmung erlassen:

§ 1
Die Durchführung der Lehrgänge erfolgt unter 

Aufsicht der örtlich zuständigen Arbeitsschutz
inspektion (Technische Überwachung).

§ 2
Die Kesselwärter müssen in diesen Lehrgängen 

so ausgebildet werden, daß sie in der Lage sind, 
die ihnen jeweils anvertrauten Kesselanlagen zur 
Gewährleistung eines unfallsicheren und wirt
schaftlichen Betriebes sachgemäß zu bedienen und 
zu warten. Um dieses Ziel zu erreichen, sind den 
Kesselwärtern neben der praktischen Ausbildung 
theoretische Kenntnisse in solchem Ausmaße zu 
vermitteln, daß sie alle wesentlichen Vorgänge im 
Kesselbetrieb verstehen und die Auswirkungen 
ihrer Handlungen übersehen können.


